
1.0 Generelles

Testresultat Ausstehend

Person bleibt zuhause
Vermeidet jeden Kontakt 

zu anderen Personen
Resultat Negativ

Person bleibt zuhause bis 
24h Symptomfrei

Keine weiteren 
Massnahmen

Resultat Positiv

Lehrperson Schüler 1.-9. Klasse Schüler Sek. II

Siehe Prozess Situation A Siehe Prozess Situation B Siehe Prozess Situation C

Information & Definition:
 Lehrperson (LP): Lehrpersonen, Betreuungspersonen von Tagesschulen, Musiklehrpersonen sowie weitere erwachsene 

Mitarbeitende der Schule.
 Ansteckungszeitfenster: Beginnt 48h vor Symptombeginn. Hat die positiv getestete Persone keine Symptome beginnt das 

Ansteckungszeitfenster 48h vor Testdatum. 
 Enger Kontakt: Kontakt von unter 1.5 Metern und während mehr als 15 Minuten (einmalig oder kumulativ) ohne geeigneten 

Schutz (z.B. Trennwand oder beide Personen tragen eine Hygienemaske)
 Isolation: Berufliche und Soziale Absonderung einer Person die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Massnahmen: Siehe 

Merkblatt BAG «COVID-19: Anweisung zur Isolation» Dauer: mind. 10 Tage ab Symptombeginn (bzw. wenn Person Symptomlos ab 
Testdatum) sowie mind. 48h Symptomfrei

 Quarantäne: Berufliche und Soziale Absonderung einer Person, die einen engen Kontakt mit einer auf SARS-CoV-2 positiv 
getesteten Person hatte, in der Zeit, als diese ansteckend war (Siehe Ansteckungszeitfenster). Massnahmen: Siehe Merkblatt BAG 
«COVID-19: Anweisung zur Quarantäne» Dauer: 10 Tage seit dem letzten engen Kontakt mit der erkrankten bzw. positiv getesteten 
Person.  

 CT: Contact Tracing
 Indexperson (IP): Die auf SARS-CoV-2 positiv getestete Person

Person begibt sich sofort selbstständig in Isolation.
Die Quarantäne Massnahmen werden ausgehend von der erkrankten Person 

festgelegt. Die erkrankte Person ist:



Situation A
Positiv getestete Lehrperson (LP)

Geht sofort selbstständig 
in Isolation

Informiert den Arbeitgeber 
(Schulleitung). Diese prüft:

Wird zeitnah durch das Contact Tracing 
kontaktiert

Erstellen zusammen mit der Indexperson 
die Kontaktliste

Verschickt die Quarantäne Anordnungen 
an die engen Kontakte (gemäss Liste)

LP hat konsequent 
Maske getragen?

JA NEIN

Keine Quarantäne Massnahmen für 
Klassen, Gruppen, Kollegium

LP hat IMMER den 
mind. Abstand von 1.5m eingehalten?

JA NEIN

Quarantäne Massnahmen für:
 Alle Erwachsenen Personen im Schulumfeld, die im Ansteckungszeitfenster 

einen engen Kontakt zur erkrankten Lehrperson hatten (Private Kontakte 
meldet die LP direkt dem Contact Tracing / die Schulleitung ist nur für die 
beruflichen Kontakte zuständig)

 Alle Schülerinnen & Schüler die von der Lehrperson im Ansteckungszeitfenster 
unterrichtet wurden

 Die Quarantäne muss umgehend umgesetzt werden (nicht auf die schriftliche 
Anordnung des Contact Tracing warten) 

Schulleitung informiert die Eltern mittels Briefvorlage

Die engen Kontakte werden 
durch die erkrankte Person 

dem Contact Tracing gemeldet.

Die engen Kontakte sollen 
durch die erkrankte Person 

umgehend informiert werden

Muss die 
GESAMTE Klasse in Quarantäne

Übernimmt die Schule diese Meldungen.
Meldung an Kanton: epi@be.ch

Einreichen Kontaktliste: Corona.ct@be.ch



Situation B
Schülerin/ Schüler (SCH) der Volksschule

Positiv getestet 

1 Person 
Positiv getestet

>=2 Personen positiv 
getestet

Keine Quarantäne 
Massnahmen

Innert 10 Tagen?

JANEIN

Innerhalb der selben 
Klasse?

JANEIN

Quarantänepflicht für:
ALLE Schüler & Schülerinnen: die im Ansteckungszeitfenster (des ersten Falls), mit 
einem der betroffenen Fälle im Unterricht waren (Unabhängig ob Masken getragen 
oder Mindestabstände eingehalten wurden)

Lehrpersonen: welche im Ansteckungszeitfenster (des ersten Falls), mit einem der 
betroffenen Fälle im Unterricht waren und die Maske nicht konsequent getragen, oder 
den Mindestabstand von 1.5m nicht konsequent eingehalten haben.

Geht sofort in Isolation
Eltern informieren 

Schulleitung. Diese prüft:
Eltern werden zeitnah durch das Contact 

Tracing kontaktiert

Erstellt gemeinsam mit den Eltern eine 
Kontaktliste

Verschicken die Quarantäne 
Anordnungen an die aufgeführten 

Kontakte

Ausnahmen: Keine Quarantäne für
Lehrpersonen welche im Ansteckungszeitfenster mit 
der erkrankten Person im Unterricht waren, die aber 
die Maske konsequent getragen haben, oder den 
Mindestabstand von mind. 1.5m eingehalten haben

Schulleitung informiert die Eltern mittels 
Briefvorlage

Ausnahmen wenn kein «enger Kontakt» entstanden ist

Die engen Kontakte sollen 
dem Contact Tracing durch die Eltern 

oder die erkrankte Person selbst
gemeldet werden.

Die engen Kontakte sollen 
durch die Eltern oder 

die erkrankte Person selbst
Umgehend informiert werden 

Muss die 
GESAMTE Klasse in Quarantäne

Übernimmt die Schule diese Meldungen.
Meldung an Kanton: epi@be.ch

Einreichen Kontaktliste: Corona.ct@be.ch



Situation C 
Schüler / Schülerin (SCH) der Berufs- oder Mittelschule

Positiv getestet

Geht sofort in Isolation
Wird zeitnah durch das Contact Tracing 

kontaktiert
Informiert die Schulleitung.

Diese prüft:

1 Person
Positiv getestet?

>=2 Personen
Positiv getestet

SCH hat konsequent 
Maske getragen?

JA Nein

Keine Quarantäne 
Massnahmen

Innert 10 Tagen>10 Tage

In derselben Klasse
In unterschiedlichen 

Klassen

Quarantäne Massnahmen Für:
   ALLE Schüler & Schülerinnen: die im Ansteckungszeitfenster (des ersten Falls), mit einem der betroffenen 
Fälle im Unterricht waren (Unabhängig ob Masken getragen oder Mindestabstände eingehalten wurden) 

Lehrpersonen: welche im Ansteckungszeitfenster (des ersten Falls), mit einer der erkrankten Person im 
   Unterricht waren und die Maske nicht konsequent getragen, oder den Mindestabstand von 1.5m nicht    
          konsequent eingehalten haben.  

Erstellen gemeinsam mit der Indexperson die 
Kontaktliste

Verschickt die Quarantäne Anordnung an die 
engen Kontakt (gemäss Liste)

Ausnahmen: Keine Quarantäne für
Lehrpersonen: die in der fraglichen Zeit im Unterricht konsequent eine Maske getragen oder den 
Mindestabstand von 1.5m eingehalten haben.
Berufsschüler/innen: die im Unterricht konsequent eine Maske getragen haben UND max. 2 Tage pro Woche
    die Schule besuchen UND in Pausenzeiten keinen engen Kontakt zu erkrankten Personen hatten 

Schulleitung informiert die Eltern bzw. die 
SCH mittels Briefvorlage

Behandeln als Einzelfälle

Ausnahmen wenn kein «enger Kontakt» entstanden ist

Die engen Kontakte werden 
durch die erkrankte Person 

dem Contact Tracing gemeldet.

Die engen Kontakte sollen 
durch die erkrankte Person 

umgehend informiert werden

Muss die 
GESAMTE Klasse in Quarantäne

Übernimmt die Schule diese Meldungen.
Meldung an Kanton: epi@be.ch

Einreichen Kontaktliste: Corona.ct@be.ch
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